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Verfassung: Rückzug 
der Vorlage 
VADUZ - Wie angekündigt hat die Regie
rung nun beschlossen, ihre Regierungsvorla
ge betreffend Verfassungsänderung zurück
zuziehen. Die im Landtag im letzten Dezem-. 
ber in erster Lesung behandelte Vorlage sei 
durch die Verhandlungen zwischen Land» 
tagskommission und Fürstenhaus so abgeän
dert worden, dass sie von der Kommissions
mehrheit und dem Fürstenhaus als Kompro
m i ß  akzeptiert werde, sagte Regierungschef 
Otmar Hasler. Er stelle sich hinter dieses 
Kompromissergebnis, so der Regierungs
chef. Wie er weiter ausführte, hat die Regie
rung auch einen Bericht zu Händen des 
Landtag verabschiedet, in dem die Regie
rung die vom Landtag aufgeworfenen Fra
gen beantwortet.Was die Unterschriften-, 
Sammlung für die beiden. Initiativbegehren 
betrifft, präzisierte der Regierungschef, dass' 
bis zum 13. Dezember, dem Ende der Sam
melfrist, alle Unterschriften beglaubigt und 
bei der Rcgicrungskanzlei eingereicht sein 
müssen. Die Frage der Abstimmungsemp
fehlung der Regierung sowie die inhaltliche 
Gestaltung der Abstimmungsbroschüre sei 
von der Regierung noch nicht besprochen 
worden, erklärte der Regierungschef auf 

] Anfrage. (mf) 

Kredit für Spital 
VADUZ - Die Regierung beantragt beim 
Landtag einen Verpflichtungskredit in der 
Höhe von 3,85 Millionen Franken zur Sanie
rung des Landesspitales Vaduz. Mit diesem 
Geld sollen unter anderem Parkplätze erstellt,; 
ein Stauraum im Operationssaal geschaffen, 
zehn neue Privatzimmer eingerichtet und eine 
neue Cafeteria gebaut werden, wie Regie
rungschef Ötinar Hasler in der gestrigen Pres
sekonferenz bekannt gab. Eine Arbeitsgruppe 
hatte zuvor die Situation des Landesspitales 
analysiert und war zum Schluss gekommen, 
dass dringende Sofortmassnahrnfn ergriffen 
werden müssteh. (dorn) 

Hilfe in Osteuropa 
VADUZ - Die Regierung hat für die Zusam
menarbeit mit Osteuropa weitere Beiträge 
von insgesamt 130 000 Franken genehmigt. 
30 000 Fr. sind für ein Infrastrukturprojekt 
des East-West-Institute (EWI) ujid ebenfalls 
30 000 Fr. für ein UNO-Programm zur Stär
kung der Kriminalitätsbckämpfung in Mit
tel- und Osteuropa vorgesehen. Dem «Europa-
haüs» in Pulkau. Österreich, werden 50 000 
Franken zur Verfügung gestellt. (pafl) 

Naphtragskredite 
VADUZ - Die Regierung hat die siebte sum
marische Nachtragskredi't-Sammelvorlage 
von 6 167 000 Franken zuhanden des Land
tags verabschiedet. Die Vorlage umfasst 19 
Kreditüberschreitungen. Mit diesem Antrag 
beläuft sich der Gesamtumfang der bisher 
beantragten Nachträgskredite und Kredit
überschreitungen auf 25.605 Mio. Franken, 
was 3,2 Prpzent des ursprünglich bewillig
ten Ausgabenrahmens entspricht. Dabei 
entfällt der Hauptteil mit 5.25 Mio. Franken 
auf den Staatsbeitrag an die Nichtberufsun-
fallversicherung. Dieser steigt im laufenden 
Jahr aufgrund höherer Akontozahlungen 
massiv an, nachdem die Subventionsbe
treffnisse pro 2001 wegen unerwartet hohen 
Lohnsummensteigerungen deutlich zuge
nommen haben. Dagegen werden im 2002 
die restlichen Landesbeiträge entsprechend 
niedriger ausfallen. Im aussenpolitischen 
Bereich entstehen durch die Einführung 
eines Kompensationsreglements für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im diplo
matischen Dienst Mehrkosten im Umfang 
von 439 000 Fr. Schliesslich führen die 
Aufwendungen des Landes im Zusammen? 
hang mit der Bekämpfung des Feuerbran
des zu einem zusätzlichen Mittelbedarf von 
435 000 Franken. ' ... (pafl) 

Regierung passt die Renten an Lohn- und Preisentwicklung an 

VADUZ -• Die. Regierung tiat die 
Renten der AHV und IV auf den 
1. Januar 2003 an die Lohn- und 
Preisentwicklung angepasst. 
Dabei wird der Mindestbetrag 
der Altersrente bei lückenloser 
Versicherungsdauer von bisher 
1030 Franken auf neu 1055 
Franken monatlich erhöht. 
Diese Rentenerhöhung ent
spricht durchschnittlich 2,43 
Prozent 

Im Zusammenhang mit der 
Rentenerhöhung werden.auch wei
tere Leistungen angepasst. So unter 
anderem die Einkommensgrönzen 
bpi den Ergänzungsleistungen. Die 
Einkommensgrenzen soilen in der 
Berechnung des Anspruchs auf 
Ergänzungsleistung die Kosten für 
den allgemeinen Lebensbedarf 
abdecken. Dieser Betrag wird 
regelmässig zusammen mit der 
Rentenanpassung erhöht. Die 
Erhöhung der Einkommensgrenzen 
erfolgt, um auch die Ergänzungs-
leistungsbezüger in den Genuss der 
Rentenerhöhung kommen zu las
sen. Ohne Erhöhung ergäbe sich 
die Folge, dass die Rente höher und 

Rentner können sich freuen: Die Renten werden der Lohn- und Preisentwicklung angepasst 

die Ergänzungsleistung kleiner 
würde und dass gesamthaft dersel
be Betrag wie bisher ausgerichtet ~ 
würde. Die Teuerung würde also 
nicht berücksichtigt. 

Der Betrag der Einkommens
grenze ifür Alleinstehende liegt der

zeit bei 17 700 Franken. Dieser 
Betrag wird auf 18 130 Franken 
erhöht (+ 2,43 Prozent). Somit 
werden einem allein stehenden 
Ergänzungsleistungsbezüger 4 3 0 '  
Franken pro Jahr mehr für den 
Lebensbedarf zur Verfügung ste

hen. Die Einkommensgrenzen für 
die übrigen BezUgerkategorieri 
werden nach bisheriger Praxis zu 
150 Prozent (Ehepaare) bezie
hungsweise 50 Prozent (Waisen) 
der Einkommensgrenze. für Allein
stehende ermittelt. 

Vereinbarung zur Landwirtschaft 
Bericht und Antrag zum Notenaustausch zwischen Schweiz und Liechtenstein 

VADUZ - Die Regierung unter
breitet dem Landtag den 
Bericht und Antrag zum Noten
austausch zwischen der 
Schweiz und Liechtenstein 
betreffend die Beteiligung 
Liechtensteins an Markt- und 
Preisstützungsmassnähmen 
der schweizerischen Landwirt
schaftspolitik. 

Aufgrund des Zollvertrags von 
1923 zwischen Liechtenstein und 
der Schweiz sind zahlreiche 
schweizerische Rechtsvorschriften 
im Bereich der Landwirtschaft in 

Liechtenstein anwendbar, wenn 
auch in einzelnen Bereichen Liech
tenstein (zusätzlich) eigenes Recht 
erlassen hat. ' 
Angesichts dessen wurden zwi
schen Liechtenstein und der 
Schweiz Verhandlungen zum 
Abschluss einer Vereinbarung 
geführt. Liechtenstein soll in das 
Massnahmensystem der schweize
rischen Agrarpolitik eingebunden, 
werden, wobei eine Übcrgangslö-
sung im Bereich der Milchwirt
schaft sowie die Beibehaltung der 
bisher im liechtensteinischen Recht 
abgedeckten Bereiche vereinbart 

wurde; 
Die Vereinbarrung mit der 

Schweiz regelt die finanzielle 
Beteiligung Liechtensteins . an 
Markt- und Preisstützungsmass-
nahmen der schweizerischen Land
wirtschaftspolitik und damit die 
Teilnahme am schweizerischen 
Zulagen- und Beihilfesystem. Dies 
bedeutet den Einbezug der in 
Liechtenstein in den Bereichen 
Produktion, Handel und Verarbei
tung'Betroffenen bei den vom Sub
ventionsinstrumentarium erfassten 
Produkten in das schweizerische 
System Und auch die finanzielle 

Beteiligung des Landes an dossen: 
"Kosten. Ziel der Vereinbarung ist 
es, vergleichbare Wettbewerbsbe-

. dingungen im gemeinsamen Wirt
schaftsraum zwischen Liechten
stein und der Schweiz zu garantie
ren. 

Direktzahlungen 
Der Bereich der Direktzahlungen 

ist von dieser Regelung ausgenom
men. Die Vereinbarung ermöglicht 
es Liechtenstein ausserdem, im 
Bereich der Milchwirtschaft 
während einer Übergangszeit eige
ne Massnahmen zu ergreifen. 

Gesetzesvorlage für E-Geld-Institute 
Regierung verabschiedet Bericht und Antrag zu Händen des Landtages 

VADUZ - Im Hinblick auf die 
rasche Entwicklung des elek
tronischen Handels, erachtet es 
die Regierung als notwendig, 
einen aüfsichtsrechtlichen Rah
men für Unternehmen, die elek
tronisches Geld ausgeben. 
(E-Geld-Institute), zu schaffen. 
Sie hat einen Bericht "und Antrag 
zur Schaffung eines Gesetzes über 
die Tätigkeit von E-Geld-Instituten 

zuhanden des Landtags verabschie
det. Der Gesetzesentwurf dient in 
erster Linie der Umsetzung, der 
Richtlinien 2000/28/EG und 
2000/46/EG ins nationale Recht. 

Elektronischer Ersatz von Münzen 
• Der Gesetzesentwurf enthält ins

besondere eine Definition des «E-
Geld-Institutcs» und des «Elektro
nischen Geldes». Für den Anwen

dungsbereich der Richtlinie kann 
elektronisches Geld als elektroni
scher Ersatz für Münzen und Bank-
noteri betrachtet werden. Das elek
tronische Geld kann beispielsweise 
auf einer Chip-Karte oder in einem 
Computer gespeichert werden und 
ist dafür gedacht, Kleinbetragszah
lungen elektronisch durchzu
führen. 

Der Gesetzesentwurf sieht wei

fers die Aufnahme des E-Geldge-
schäftes in den Bankengeschäfts
katalog des Bankengesetzes vor. 
Dadurch sollen - in Übereinstim
mung mit den vorgenannten EG-
Richtlinien- auch Banken zur Aus
gabe von E-Geld berechtigt sein. 
Auf sie sollen nur einzelne! Bestim
mungen des vorliegenden E-Geld-
Gesetzes ergänzend umzuwenden 
sein. (pafl) 

Subvention für HPZ 
Geld für Beschützende Werkstätten 

ANZEIOE 

VADUZ - Die Regierung hat 
beschlossen, dem Verein für Heil
pädagogische Hilfe eine Subvention 
von 50 Prozent der Investitionskos
ten von 2 227 416 Franken für die 
Unterbringung der Beschützenden 
Wohnstätte «Auxilia» auszurichten, 
was einem Betrag von 1 113 708 
Franken entspricht. Die restliche 
Finanzierung von 50 Prozent wird 
durch die Liechtensteinischen Inva
lidenversicherung gesichert. Das. 
Heilpädagogische Zentrum wird 

vom Verein für heilpädagogische 
Hilfe in Liechtenstein geführt. Mit 
diesem Zentrum verbunden sind 
Beschützenden Werkstätten, welche 
geschützte Arbeitsplätze zur Dauer
beschäftigung von Voll- oder Teilin-. 
validen anbieten. Die Abteilung 
«Auxilia» ist seit 1995 im Gebäude 
der Liechtensteinischen Kraftwerke 
in Schaan eingemietet. Dieser Miet
vertrag wurde wegen Eigenbedarf 
der Liechtensteinischen Kraftwer
ke gekündigt. (pafl) 
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